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1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor  
außerordentlichem Posten

-2.861.971,03 -3.708.000,00 -3.305.000,00 403.000,00 -1.825.000,00 

2.a +/– Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–)  
auf Gegenstände des Anlagevermögens 

332.687,96 326.000,00 336.000,00 10.000,00 364.000,00 

2.b – Erträge aus Auflösung Sonderposten -59.738,00 -60.000,00 -59.700,00 300,00 -59.700,00 

3. +/– Zunahme (+) / Abnahme (–) der Rückstellungen,  
Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+),  
Auflösung Passive RAP (–) / Bildung Aktive RAP (–)

810.536,20 985.000,00 1.163.000,00 178.000,00 -83.500,00 

Positionen 4. – 7. entfallen im Plan   -114.625,60  

8. +/– Ein- (+) und Auszahlungen (–) aus  
außerordentlichen Posten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.893.110,47 -2.457.000,00 -1.865.700,00 591.300,00 -1.604.200,00 

10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen  
des Sachanlagevermögens

3.670,00 500,00 200,00 -300,00 200,00 

11. – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -141.517,99 -200.000,00 -150.000,00 50.000,00 -200.000,00 

12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen  
des immateriellen Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

13. – Auszahlungen für Investitionen des  
immateriellen Anlagevermögens

-29.231,76 -50.000,00 -30.000,00 20.000,00 -50.000,00 

14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen  
des Finanzanlagevermögens

-397.802,44 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 

15. – Auszahlungen für Investitionen in das  
Finanzanlagevermögen

0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 

16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit -564.882,19 -299.000,00 -229.300,00 69.700,00 -349.800,00 

17.a Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17.b Einzahlung aus Investitionszuschüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. – Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Zahlungswirksame Veränderung  
des Finanzmittelbestandes  
(Summe der Zeilen 9, 16 und 19)

-2.457.992,66 -2.756.000,00 -2.095.000,00 661.000,00 -1.954.000,00 

Prüfungsordnung für Fachkundeprüfungen für  
den Straßenpersonen- und Güterkraftverkehr

INHALTSÜBERSICHT:
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§ 11 Ausschluss von der Prüfung
§ 12  Bewertung der Prüfungsleistungen und 

Feststellung des Prüfungsergebnisses
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§ 14 Nichtbestehen der Prüfung
§ 15  Erteilung der Bescheinigung der 

fachlichen Eignung
§ 16  Umschreibung gleichwertiger 

Abschlussprüfungen / beschränkter 
Fachkunddenachweise

§ 17 Inkrafttreten

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz / Kelheim hat am 05.12.2018

•  auf Grund von §§ 1 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliede-rungsnummer 701-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 93 des Gesetzes zum Abbau 
verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626), in der jeweiligen Fassung,

•  in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. 
I S. 1690), zu-letzt durch Artikel 2 Absatz 14 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), in der jeweiligen Fassung und der §§ 4 bis 6 der 
Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (PBZugV) vom 15. Juni 2000 (BGBl. I S. 851), zu-letzt geändert durch Artikel 484 
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), in der jeweiligen Fassung,

•  sowie in Verbindung mit § 3 Abs. 6 Nr. 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1485) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2017 (BGBl. I S. 1214), in der jeweiligen Fassung und §§ 5 bis 7 der 
Berufszugangsverordnung für den Güterkraftverkehr (GBZugV) vom 21. Dezember 2011 (BGBl. S. 3120), zuletzt geändert durch Artikel 7 der 
Verordnung vom 5. November 2013 (BGBl. I S. 3920) in der jeweiligen Fassung

folgende Prüfungsordnung beschlossen:
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Bekanntmachungen

§ 1 Sachliche Zuständigkeit

Die Industrie- und Handelskammer für Ober-
pfalz / Kelheim - im folgenden IHK genannt - 
ist zuständig für

• die Bildung der Prüfungsausschüsse,
•  die Durchführung von Prüfungen nach der 

Berufszugangsverordnung für den Güter-
kraftverkehr (GBZugV) und der Berufszu-
gangsverordnung für den Straßenpersonen-
verkehr (PBZugV)

•  die Erteilung der Bescheinigung gemäß § 15
•  die Umschreibung gemäß § 16.

§ 2 Örtliche Zuständigkeit

(1)  Örtlich zuständig ist die IHK, in deren Be-
zirk der Prüfungsbewerber/die Prüfungs-
bewerberin seinen/ihren Wohnsitz hat.

(2)  Hat der Bewerber/die Bewerberin seinen/
ihren Wohnsitz im Ausland, ist die IHK des 
Bezirkes zuständig, in dem der Bewerber/
die Bewerberin arbeitet. Abweichend von 
Satz 1 ist für Bewerber/Bewerberinnen für 
den Personenverkehr mit Pkw die nächst-
gelegene IHK zuständig.

(3)  Der Bewerber/die Bewerberin kann mit 
seiner/ihrer Zustimmung an eine andere 
IHK verwiesen werden.

§ 3 Prüfungsausschüsse

(1) Die IHK bildet Prüfungsausschüsse für

a)  die Durchführung von Prüfungen zum 
Zwecke des Nachweises der fachlichen 
Eignung zur Führung von Unternehmen 
des Güterkraftverkehrs,

b)  die Durchführung von Prüfungen zum 
Zwecke des Nachweises der fachlichen 
Eignung zur Führung von Unternehmen 
des Straßenpersonenverkehrs.

(2)  Die IHK beruft für einen Zeitraum von fünf 
Jahren in ausreichender Anzahl geeig-
nete Prüfer/Prüferinnen als Vorsitzende 
und Beisitzer. Die IHK errichtet aus die-
sem Kreis zu den jeweiligen Prüfungster-
minen einen Prüfungsausschuss für die 
Durchführung der Prüfung zum Zwecke 
des Nachweises der fachlichen Eignung 
zur Führung von Unternehmen des Güter-
kraftverkehrs bzw. zur Führung von Unter-
nehmen des Straßenpersonenverkehrs.

(3)  Zusammensetzung und Zuständigkeit der 
Prüfungsausschüsse richten sich nach den 
maßgeblichen Bestimmungen der

a)  Berufszugangsverordnung für den Gü-
terkraftverkehr (GBZugV)

b)  Berufszugangsverordnung für den Stra-
ßenpersonenverkehr (PBZugV)

beide in der jeweiligen Fassung, wobei die 
Prüfungsausschüsse aus einem Vorsitzen-
den/einer Vorsitzenden und zwei Beisit-
zern/Beisitzerinnen bestehen.

(4)  Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
sind ehrenamtlich tätig, sofern sie nicht 
bei der IHK beschäftigt sind. Hinsicht-
lich ihrer Pflichten gelten die Vorschriften 
der §§ 83, 84 und 86 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes des Landes Bayern vom 

23.12.1976 (Bay RS 2020-1-I) in der jeweils 
gültigen Fassung.

(5)  Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse erhalten auf Antrag 
eine Entschädigung entsprechend des Ge-
setzes über die Vergütung von Sachver-
ständigen, Dolmetscherinnen, Dolmet-
schern, Übersetzerinnen und Übersetzern 
sowie die Entschädigung von ehrenamtli-
chen Richterinnen, ehrenamtlichen Rich-
tern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten 
( Justizvergütungs- und –entschädi-gungs-
gesetz - JVEG) vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 
718, 776), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 2 des Gesetzes vom 11.10.2016 (BG-
Bl.I S. 2222) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 4 Prüfungsarten

Die Prüfung findet statt als Prüfung für

• den Güterkraftverkehr,
•  den Straßenpersonenverkehr ohne Taxen- 

und Mietwagenverkehr oder
• den Taxen- und Mietwagenverkehr.

§ 5 Vorbereitung der Prüfung

(1)  Die IHK bestimmt die Prüfer/Prüferin-
nen und setzt Ort und Zeitpunkt der Prü-
fung fest.

(2)  Die Anmeldung zur Prüfung soll schrift-
lich unter Angabe der Prüfungsart und un-
ter Beachtung der Anmeldefrist auf einem 
Formular der IHK erfolgen. Die schriftliche 
Anmeldung kann auch in elektronischer 
Form erfolgen.

(3)  Die IHK soll die Bewerber/Bewerberinnen 
unter Berücksichtigung der Reihenfolge 
der eingegangenen Anmeldungen recht-
zeitig vor dem jeweiligen Prüfungster-
min schriftlich zur Prüfung einladen. Die 
schriftliche Einladung kann auch in elek-
tronischer Form erfolgen. Die Einladung 
gibt dem Bewerber/der Bewerberin

• Ort und Zeitpunkt der Prüfung,
• die Art der Prüfung,
• die Prüfungsdauer,
• die zugelassenen Hilfsmittel,
•  die Bedingungen für das Bestehen der 

Prüfung,
•  die in §§ 10 und 11 getroffenen Regelun-

gen über Rücktritt und Ausschluss von 
der Prüfung bekannt.

(4)  Der Bewerber/die Bewerberin soll spätes-
tens bei Beginn der Prüfung nachweisen, 
dass er/sie die auf Grund der Gebühren-
ordnung der IHK festgesetzte Prüfungsge-
bühr entrichtet hat.

§ 6 Grundsätze für alle Prüfungen

(1)  Die Prüfung ist eine Gesamtprüfung, die 
aus zwei schriftlichen und einem mündli-
chen Teil besteht.

(2)  Die Prüfungssprache ist deutsch.

(3)  Die Prüfung ist nicht öffentlich. Über die 
ausnahmsweise Zulassung von Personen, 
die an der Prüfung nicht beteiligt sind, 
entscheidet die IHK.

(4)  Vor Beginn der Prüfung wird die Identität 
der Prüfungsteilnehmer/ Prüfungsteilneh-
merinnen mittels amtlichen Lichtbildaus-
weises festgestellt. Prüfungsteilnehmer/
Prüfungsteilnehmerinnen, deren Identi-
tät nicht zweifelsfrei festgestellt werden 
kann, werden zu dieser Prüfung nicht zu-
gelassen.

(5)  Vor Beginn der Prüfung werden den Prü-
fungsteilnehmern/ Prüfungsteilnehmerin-
nen die Prüfer/Prüferinnen bekannt ge-
geben.

(6)  Die Prüfungsteilnehmer/Prüfungsteilneh-
merinnen sind nach Bekanntgabe der Prü-
fer/Prüferinnen zu befragen, ob sie von 
ihrem Recht zur Ablehnung eines Prü-
fers/einer Prüferin wegen Besorgnis der 
Befangenheit Gebrauch machen wollen. 
Über einen Ablehnungsantrag entschei-
det die IHK.

(7)  Hält sich ein Prüfer/eine Prüferin für be-
fangen, so kann die IHK den betroffenen 
Prüfer/die betroffene Prüferin von der Prü-
fung ausschließen. Bestehen Zweifel an 
einer unparteiischen Ausübung des Prü-
fungsamtes, so muss die IHK den betroffe-
nen Prüfer/die betroffene Prüferin von der 
Prüfung ausschließen.

(8)  Wird einem Ablehnungsantrag stattgege-
ben oder ein Prüfer/eine Prüferin ausge-
schlossen, so soll der Prüfungsteilnehmer/
die Prüfungsteilnehmerin zum nächs-
ten Termin eingeladen werden, sofern der 
ausgeschlossene Prüfer/die ausgeschlos-
sene Prüferin nicht sogleich durch einen 
anderen Prüfer/eine andere Prüferin er-
setzt werden kann.

(9)  Erfolgte die Zulassung zur Prüfung auf-
grund falscher Angaben, wird sie von der 
IHK widerrufen.

(10)  Bei Beginn der Prüfung werden den 
Prüfungsteilnehmern/Prüfungsteil-
neh-merinnen der Ablauf der Prüfung, 
insbesondere die Bearbeitungszeit, die 
Gesamtpunktezahl und die in den ein-
zelnen Prüfungsteilen zu erreichenden 
Punktezahlen, die Bedingungen für die 
Zulassung zum mündlichen Teil gemäß 
§ 12 sowie für das Bestehen der Prüfung 
und die zugelassenen Hilfsmittel bekannt 
gegeben.

(11)  Als Hilfsmittel sind ausschließlich Ta-
schenrechner zugelassen. Diese Taschen-
rechner müssen netzunabhängig und 
nicht kommunikationsfähig sein.

(12)  Für die schriftlichen Prüfungsteile wer-
den die Gemeinsamen Fragebögen der 
Industrie- und Handelskammern, her-
ausgegeben von der DIHK-Gesellschaft 
für berufliche Bildung – Organisation zur 
Förderung der IHK-Weiterbildung mbH 
verwendet.

(13)  Die Vervielfältigung, Verbreitung oder 
Veröffentlichung der gemeinsamen Fra-
gebögen der Industrie- und Handelskam-
mern für Prüfungen nach der GBZugV 
bzw. PBZugV oder von Teilen dieser Fra-
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gebögen ist ausschließlich der IHK zu 
Prüfungszwecken vorbehalten.

(14)  Die Fragen und Aufgaben berücksichti-
gen die in § 7 genannten Sachgebiete.

(15)  Die Fragen mit direkter Antwort und Mul-
tiple-Choice-Fragen im 1. Prüfungsteil (§ 8 
Abs. 1) haben, je nach Schwierigkeitsgrad, 
eine Wertigkeit von 1, 2, 3, 4 oder 5 Punk-
ten. Die Fragen mit direkter Antwort im 
2. Prüfungsteil (§ 8 Abs. 1) können mitei-
nander verbunden und mit einer höheren 
Punktzahl festgelegt werden.

(16)  Die Bewertung der Prüfungsfragen ist – 
außer bei Multiple-Choice-Fragen – in 
halben und ganzen Punkten zulässig.

(17)  Die Gesamtpunktezahl teilt sich bei allen 
Prüfungsarten wie folgt auf:

• schriftliche Fragen 40 %
• schriftliche Übungen/Fallstudien 35 %
• mündliche Prüfung 25 %.

(19)  Nach Abschluss der Prüfung sind die Un-
terlagen ein Jahr aufzubewahren. Das 
Prüfungsergebnis ist fünfzig Jahre aufzu-
bewahren.

§ 7 Sachgebiete der Prüfung

(1)  Kenntnisse in den jeweiligen Sachgebie-
ten, die in den schriftlichen Prüfungsteilen 
und im mündlichen Prüfungsteil nachge-
wiesen werden müssen, ergeben sich für:

• den Güterkraftverkehr und
•  den Straßenpersonenverkehr ohne 

Taxen- und Mietwagenverkehr aus

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
1071/2009 in der jeweils geltenden Fas-
sung

• den Taxen- und Mietwagenverkehr 

aus Anlage 3 zur PBZugV in der jeweils 
geltenden Fassung.

(2) Die Sachgebiete werden gegliedert in:

• Recht
•  Kaufmännische und finanzielle Führung 

des Unternehmens
•  Technische Normen und technischer 

Betrieb
•  Straßenverkehrssicherheit, 

Unfallverhütung, Umweltschutz
•  Grenzüberschreitender Verkehr

(3)  Die Sachgebiete werden in den beiden 
schriftlichen Prüfungsteilen und im münd-
lichen Prüfungsteil wie folgt gewichtet:

• Recht: 25 %
•  Kaufmännische und finanzielle  

Führung des Unternehmens: 35 %
•  Technische Normen und  

technischer Betrieb: 15 %
•  Straßenverkehrssicherheit, Unfall- 

verhütung, Umweltschutz: 15 %
• Grenzüberschreitender Verkehr: 10 %

§ 8 Schriftliche Prüfung

(1)  Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei 
Teilprüfungen und zwar aus:

•  schriftlichen Fragen (1. Teil), die Multip-
le-Choice-Fragen und offene Frage mit 
direkter Antwort umfassen und

•  schriftlichen Übungen/Fallstudien (2. 
Teil), die verbundene Fragen mit direk-
ter Antwort und Kalkulationsaufgaben 
umfassen.

(2)  Die Dauer der schriftlichen Prüfung 
beträgt bei der Prüfung für:

• den Güterkraftverkehr und
•  den Straßenpersonenverkehr ohne 

Taxen- und Mietwagenverkehr

zwei Stunden je Prüfungsteil

• den Taxen- und Mietwagenverkehr 

eine Stunde je Prüfungsteil.

(3)  Die Höchstpunktzahl für die schriftlichen 
Prüfungsteile beträgt

• beim Güterkraftverkehr und
•  beim Straßenpersonenverkehr ohne 

Taxen- und Mietwagenverkehr

für den 1. Teil 120 Punkte und für den  
2. Teil 105 Punkte

und

• beim Taxen- und Mietwagenverkehr:

für den 1. Teil 60 Punkte und für den 2. Teil 
52,5 Punkte.

(4)  Die schriftliche Prüfung kann entweder 
auf Papier oder in elektronischer Form er-
folgen. Die IHK bestimmt das Verfahren.

§ 9 Mündliche Prüfung

(1)  Die mündliche Prüfung soll eine halbe 
Stunde je Prüfungsteilnehmer/ Prü-
fungsteilnehmerin nicht überschreiten.

(2)  Die Höchstpunktzahl für die mündliche 
Prüfung beträgt

•  beim Güterkraftverkehr und beim 
Straßenpersonenverkehr ohne Taxen- 
und Mietwagenverkehr 75 Punkte und

•  beim Taxen- und Mietwagenverkehr  
37,5 Punkte.

(3)  Die erbrachte Prüfungsleistung in der 
mündlichen Prüfung wird vom Prüfungs-
ausschuss in Punkten bewertet. Das Er-
gebnis der mündlichen Prüfung fließt in 
die Gesamtbewertung der Prüfung nach 
§ 12 ein.

§ 10 Rücktritt von der Prüfung

(1)  Tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prü-
fungsteilnehmerin vor Beginn der Prüfung 
zurück, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungsteilneh-
mer/eine Prüfungsteilnehmerin zu einer 
Prüfung nicht erscheint.

(2)  Tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prü-
fungsteilnehmerin im Verlauf der Prü-
fung zurück, so gilt diese grundsätzlich als 
nicht bestanden. Der Rücktritt ist unver-
züglich, unter Mitteilung der Rücktritts-
gründe, zu erklären.

(3)  Tritt ein Prüfungsteilnehmer/eine Prü-
fungsteilnehmerin aus einem wichtigen 

Grund zurück, entscheidet die IHK über 
das Vorliegen eines solchen Grundes. 
Macht der Prüfungsteilnehmer/eine Prü-
fungsteilnehmerin als wichtigen Grund 
geltend, dass er/sie wegen Krankheit nach 
Beginn der Prüfung abbrechen musste, 
so hat er/sie dies unverzüglich spätes-
tens 3 Tage nach dem Prüfungstermin 
durch Vorlage eines ärztlichen Attests, das 
nicht später als am Prüfungstag ausge-
stellt wurde, nachzuweisen. Die IHK hat 
das Recht, in begründeten Einzelfällen ein 
amtsärztliches Zeugnis eines Gesundheits-
amtes mit Aussagen zur Prüfungsfähigkeit 
einzufordern, damit entschieden werden 
kann, ob ein wichtiger Grund vorliegt. Die 
Prüfung gilt dann als nicht abgelegt.

§ 11 Ausschluss von der Prüfung

Unternimmt ein Prüfungsteilnehmer/eine 
Prüfungsteilnehmerin Täuschungshandlungen 
oder stört er/sie den Prüfungsablauf erheb-
lich, kann er/sie von der weiteren Teilnahme 
an der Prüfung ausgeschlossen werden. Das 
Gleiche gilt bei Verstoß gegen § 6 Absatz 13. 
Über den Ausschluss entscheidet die IHK. Bei 
Ausschluss gilt diese Prüfung als nicht be-
standen.

§ 12 Bewertung der 
Prüfungsleistungen und Feststellung 
des Prüfungsergebnisses

(1)  Grundlage der Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind die in den schriftlichen 
Prüfungsteilen und dem mündlichen Prü-
fungsteil erzielten Ergebnisse, die in Punk-
ten ausgedrückt werden.

(2)  Zur mündlichen Prüfung wird der Prü-
fungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin zugelassen, wenn er/sie mindestens 
50 % der jeweiligen Punktezahl in beiden 
schriftlichen Teilprüfungen erreicht hat.

(3)  Die mündliche Prüfung entfällt, wenn in 
den schriftlichen Teilprüfungen mindes-
tens 60 % der möglichen Gesamtpunkte-
zahl erzielt wurden. 

(4)  Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prü-
fungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin mindestens 60 % der möglichen 
Gesamtpunktezahl erreicht hat, wobei der 
in jeder Teilprüfung erzielte Punktean-
teil nicht unter 50 % der jeweils mögli-
chen Punktezahl gemäß §§ 8 und 9 liegen 
darf. Anderenfalls ist die Prüfung nicht be-
standen.

(5)  Der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis 
der Prüfung fest, indem er diese für „be-
standen“ oder für „nicht bestanden“ er-
klärt.

(6)  Die Prüfung gemäß § 6 Absatz 1 darf wie-
derholt werden.

§ 13 Niederschrift

Für jeden Prüfungsteilnehmer/jede Prü-
fungsteilnehmerin ist eine Niederschrift an-
zufertigen. Diese enthält folgende Angaben:

•  Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Natio-
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nalität sowie Anschrift des Prüfungsteilneh-
mers/der Prüfungsteilnehmerin,

•  Ort, Datum, Beginn und Ende der 
Bearbeitung durch den Prüfungsteilnehmer/
die Prüfungsteilnehmerin,

•  die Namen der Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses sowie der sonst anwesenden 
Personen,

•  die Prüfungsart (§ 4), die Sachgebiete (§ 7) 
und die Prüfungsteile (§§ 8, 9) der Prüfung,

•  Feststellung der Identität des Prüfungsteil-
nehmers/der Prüfungsteilnehmerin sowie 
die Erklärung seiner/ihrer Prüfungsfähigkeit,

•  die Belehrung des Prüfungsteilnehmers/der 
Prüfungsteilnehmerin über sein/ihr Recht, 
Prüfer/Prüferinnen wegen Besorgnis der 
 Befangenheit abzulehnen,

•  einen etwaigen Ablehnungsantrag des 
Prüfungsteilnehmers/der Prüfungs-
teilnehmerin wegen Besorgnis der 
Befangenheit oder eine inhaltsgleiche 
Erklärung eines Prüfers/einer Prüferin  
sowie die Entscheidung darüber,

•  eine summarische Aufzeichnung über den 
mündlichen Teil der Prüfung,

•  die Bewertung der erbrachten Prüfungs-
leistungen, die Erklärung über das Bestehen 
oder Nichtbestehen der Prüfung,

•  die Unterschriften der Mitglieder des  
Prüfungssauschusses.

§ 14 Nichtbestehen der Prüfung

Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prü-
fungsteilnehmer/die Prüfungsteil-nehmerin 
einen schriftlichen Bescheid der IHK. Der Be-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen.

§ 15 Erteilung der Bescheinigung  
der fachlichen Eignung

(1)  Nach bestandener Prüfung erhält der Prü-
fungsteilnehmer/die Prüfungsteil-neh-
merin eine Bescheinigung der IHK, die im 
Falle einer Prüfung für:

•  den Güterkraftverkehr bzw. den Straßen-
personenverkehr ohne Taxen- und Miet-
wagenverkehr dem Muster des Anhangs 
III der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 
entspricht,

oder

•  den Taxen- und Mietwagenverkehr dem 
Muster der Anlage 5 der PBZugV ent-
spricht.

(2)  Die Bescheinigung muss folgende Sicher-
heitsmerkmale ausweisen: DIN A4, Zellu-
losepapier mindestens 100 g/m² versetzt 
mit Spezialfasern, die unter UV-Licht sicht-
bar werden, Farbe Pantone kräftig beige-
farben, eingeprägtes „D“, Seriennummer 
und Ausgabenummer.

§ 16 Umschreibung gleichwertiger 
Abschlussprüfungen/beschränkter 
Fachkundenachweise

(1)  Gemäß § 7 Abs. 1 der GBZugV und § 6 Abs. 
2 der PBZugV sind auf Antrag folgende 
gleichwertige Abschlussprüfungen in Fach-
kundenachweise gemäß § 15 umzuschrei-
ben, wenn die Ausbildung vor dem 4. De-
zember 2011 begonnen worden ist:

Güterverkehr:

•  Abschlussprüfungen zum Kaufmann/zur 
Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenver-
kehr, Schwerpunkt: Güterkraftverkehr,

•  Abschlussprüfung zum Speditions-
kaufmann/zur Speditionskauffrau (seit 
01.08.2005 Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung),

•  Abschlussprüfung zur Fortbildung zum 
Verkehrsfachwirt/zur Verkehrsfachwirtin,

•  Abschlussprüfung als Diplom-Betriebs-
wirt im Ausbildungsbereich Wirtschaft, 
Fachrichtung Spedition der Berufsakade-
mien Lörrach und Mannheim,

•  Abschlussprüfung als Diplom-Betriebs-
wirt im Fachbereich Wirtschaft I 
Studiengang Verkehrswirtschaft und 
Logistik, Fachrichtung Güterverkehr der 
Fachhochschule Heilbronn,

•  Bachelor of Arts, Studiengang Betriebs-
wirtschaftslehre/Spedition, Transport 
und Logistik der Berufsakademien 
Lörrach und Mannheim,

•  Bachelor of Arts, Studiengang Ver-
kehrsbetriebswirtschaft und Logistik, 
Vertiefungsrichtung Verkehrslogistik der 
Hochschule Heilbronn.

Personenverkehr:

•  Abschlussprüfungen zum Kaufmann/zur 
Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenver-
kehr, Schwerpunkt: Personenverkehr,

•  Abschlussprüfung zur Fortbildung zum 
Verkehrsfachwirt/zur Verkehrsfachwirtin,

•  Abschlussprüfung als Betriebswirt/Be-
triebswirtin (DAV), abgelegt bei der 
Deutschen Außenhandels- und Verkehr-
sakademie in Bremen,

•  Abschlussprüfung als Diplom-Betriebs-
wirt/Diplom-Betriebswirtin im Fach-
bereich Wirtschaft I Studiengang Ver-
kehrsbetriebswirtschaft und Logistik an 
der Fachhochschule Heilbronn,

•  Abschluss als Diplom-Verkehrswirtschaft-
ler/Diplom-Verkehrswirtschaftlerin an 
der Technischen Universität Dresden,

•  Bachelor of Arts, Studiengang Ver-
kehrsbetriebswirtschaft und Logistik, 
Vertiefungsrichtung Personenverkehr 
der Hochschule Heilbronn.

(2)  Eine Umschreibung ist gemäß § 6 Abs. 1 
PBZugV auch für weitere Abschlussprü-
fungen möglich, sofern das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung diese im Verkehrsblatt bekannt 
gegeben hat.

(3)  Bescheinigungen über den Nachweis der 
fachlichen Eignung, die bis zum Inkraft-
treten der Fünften Verordnung zur Ände-
rung von Rechtsvorschriften zum Güter-
kraftverkehrsgesetz vom 23. Februar 1993 
(BGBl. I S. 268) auf die Durchführung von 
Güternah- oder Umzugsverkehr oder auf 
innerstaatliche Beförderungen beschränkt 
wurden, können in eine unbeschränkte 
Fachkundebescheinigung nach § 15 umge-
schrieben werden.

§ 17 Inkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt am Tag nach Ablauf 
des Tages in Kraft, an dem das Mitteilungs-
blatt herausgegeben worden ist. Gleichzeitig 
tritt die Prüfungsordnung für Fachkundeprü-
fungen für den Straßenpersonen- und Güter-
kraftverkehr vom 12.12.2013 (veröffentlicht im 
„Wirtschaft konkret“ vom Januar 2014) au-
ßer Kraft.

Regensburg, 5.12.2018

Michael Matt Dr. Jürgen Helmes
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